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AMT PROBSTEI 

für die GEMEINDE SCHÖNBERG 
 
 

Vorlage an  am Sitzungsvorlage  

Bau- und Verkehrsausschuss 10.02.2026 öffentlich 

 
 

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: 
 

Straße Promenade – Neue Verkehrsführung durch Einbahnstraßenregelung von 
Promenade 1 bis 18 

 
 

 
Sachverhalt: 
 
In der Straße Promenade kommt es in den Sommermonaten zwischen der Gastronomie 
„Filou“ und den Fischerhütten immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen, zwischen 
Fußgängern und Radfahrern mit Pkw, Krad, Wohnmobilen sowie Lieferfahrzeugen, wenn 
diese sich aus unterschiedlichen Richtungen begegnen. 
 
Von Seiten eines Gastronomen wurde der Vorschlag an die Gemeinde Schönberg 
herangetragen, in diesem Bereich der Promenade 1 bis 18 eine Einbahnstraßenregelung 
vorzusehen und wenn auch nur temporär für die Sommersaison. Als Monate würden sich dafür 
die Monate Juni, Juli, August und ggf. September der Hochsaison anbieten, in denen neben 
den Urlaubsgästen vor Ort zudem viele Tagesgäste, die den Strand aufsuchen, durch die 
Straße Promenade fahren. 
 
Es gibt bereits jetzt eine jährliche temporäre Einbahnstraßenregelung, die jedes Jahr zum 
Seebrückenfestwochenende vom Amt Probstei angeordnet wird und bei der man damit gute 
Erfahrungen damit machen konnte. Diese Regelung könnte man auf die Monate der 
Hochsaison ausweiten, für den motorisierten Verkehr von der Straße Am Schierbek kommend 
Richtung Stakendorfer Strand.  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Verkehrsausschuss unterstützt den Vorschlag, für den Bereich Promenade 1 bis 
18 für den motorisierten Verkehr eine Einbahnstraßenregelung von der Straße Am Schierbek 
kommend Richtung Stakendorfer Strand einzurichten.  
 
Die Einbahnstraßenregelung soll für den Zeitraum 15.06. bis 15.09. jeden Jahres gelten. 
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Fahrradfahrer bleiben von der Regelung ausgenommen.  
 
Das Amt Probstei wird gebeten einen entsprechenden Antrag an den Kreis Plön vorzubereiten, 
inkl. der Verkehrszeichenregelung, und diesen vorab dem Bau- und Verkehrsausschuss 
vorzulegen.  
 
 
 
  Gesehen: 
Kokocinski   
Bürgermeister  Hasler 
  Amtsdirektor 

 
 

Gefertigt: 
 
Kokocinski 
Gem-S 
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